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unterſuchen, ob dem ganzen Geiſte der Geſetzgebung die erbetene
Nachſichtgewährung entſpreche. ies II nun Iim vorliegenden Falle

Wie aus der Geſchichte und nicht minder aus dem Tenbr des
Hofdecretes vom 26 Auguſt 1814 (J ſich ergibt, iſt die
kirchenrechtliche Exiſtenz der erſten immerhin für Akatholiken gerichtlich
gelösten Ehe vorausgeſe und ebendeshalb Katholiken die Heirat einer
derart geſchiedenen Perſon olange verboten, bis auch vom atho⸗
liſchen Standpunkt die 191 Ehe gelöst worden, bis zum ode
des getrennten Gatten Das ſogenannte Hindernis des Katholicismus
iſt in der That nichts anderes, als eine Art des Hinderniſſes des
beſtehenden Ehebandes. Wo alſo, wie Im vorliegenden Falle, eine
canoniſch giltige Ehe überhaupt nicht vorliegt, erſcheint auch die
Rückſicht darauf zugunſten des katholiſchen ere nicht weiter
begründet. Aus der Abſicht des Geſetzes ſcheint ſozuſagen mit Noth
wendigkeit die Gewährung der Dispenſation vom Drtlau des
Ge etzes Im vorliegenden Falle folgen In der That ertheilte
die Statthalterei November 1892 die erbetene Dis
penſation vom ſogenannten Hinderniſſe des Katholicismus und etzte
davon auch das Ordinariat In die Kenntnis.

Inzwiſchen 0 das Officialat das Geſuch der Adele Hirſch,
geborne Bauer, um Annullation threr 1874 mit dem V  X  Uden Iſidor
Hirſch geſchloſſenen Ehe In Verhandlung gezogen und nach acten⸗
mäßigem Beweis des impedimentum disparitatis Cultus aufrecht ver⸗
beſchieden. ufolge Decret Inquis. 1889 entfiel die Nothwendig⸗
keit einer weiten Inſtanz und fand der defensor matrimonili einen
rund, an das Metropoliticum zu appellieren. Das arram wurde
verſtändigt, daſs, nachdem auch die Converſion der ele durchgeführ
worden, der Eheſchließung der genannten mit akob Hofer nichts
mehr Im Wege che na vor der geſchloſſenen Zeit fand die
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(Esallite sapienter.) Hieronymus iſt ein gewiegter Exeget

und Abet ern ſehr gewiſſenhafter Prieſter. Sein Breviergebet iſt
kein gedankenloſes Herunterleiern; denn „Psallite sapienter“ iſt ſein

Dabei ſpielt ihm aber die xegeſe manchmal ganz ſonderbare
Streiche. 0 EL hie und da auf eine dunkle In einem
Pſalm, ſo läſst * ihm keine Ruhe Es muſs noch gut gehen, enn
C den Pſalm Ende etet, denn manchmal drängt eS ihn ſo ge⸗
waltig eine Zweifel augenblicklich löſen, daſs mitten im

ſalm abbricht, nach einem Exegeten greift und olange darinnen
herumſtudiert, bis ihm der Sinn der unklen Stelle vollſtändig klar
geworden — Dabei I * ſich natürlicherweiſe ſehr äufig, daſs ſein
Gewährsmann auf den Urtext verweist; 1g9 wird die hebräiſche
Bibel aufgeſ

agen, um ſich ber die Abweichung beider exte
genaue Rechenſchaft geben Endlich fällt ihm ein, daſs eigentlich
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Brevier eten ſollte, und weil die Unterbrechung eine Zeit
In Anſpruch genommen hat, ſo hält PS Hieronymus In ſeiner
ühertriebenen Gewiſſenhaftigkeit häufig für gerathen, wieder von
vorne anzufangen. So muſs der hnehin vielbeſchäftigte Mann
manche Oſtbare Stunde ſeinem exegetiſchen Uebereifer zum Er
bringen

Sein Freund Prudentius iſt auch gewiſſenhaft und im Brevier⸗
beten kein bloßer Leiermann. Au at 48 „Psallite X
pienter“ zum rundſatz gemacht Doch grei EL die Sache
klüger Imm ihm beim Brevierbeten eine dunkle In den
Weg, oder egegnet ihm In einem Hymnus oder In den Lectionen
eines Heiligenfeſtes Ein Wort, das ihm neu iſt, ſo wird EL zwar
auf die aufmerkſam, ete aber ruhig weiter. Hat eI“ jedo
das Officium beendet, nimmt er, ehe andere Beſchäftigungen
geht, ſeine Pſalmenerklärung zur Hand oder ſchlägt das Wörterbuch
auf, die Bedeutung des ihm unbekannten ortes nachzuſuchen
und bei der nächſten Abbetung desſelben Officiums ohne Anſtand
und mit vollem Verſtändnis weiterbeten können.

Während wir nun das Verfahren des Hieronymus als die Schrulle
eines eingefleiſchten Bücherwurm elächeln, wird gewiſs niemand

die Praxis ſeines reunde Prudentius einzuwenden
aben Im Gegentheil; wir möchten dieſelbe jedem Prieſter dringend
anrathen. Wie wenig rieſter gibt Es, die, ehe ſie durch Empfang
der Subdiaconatsweihe die Verpflichtung des Brevierbetens über⸗
nommen haben, das Officium durchſtudiert und ſich 17  ber den
Sinn jeder einzelnen Stelle In den Pſalmen, Hymnen und Lectionen
arhei erſcha haben! Das wäre nun angeſichts der urz be⸗
meſſenen Dauer Unſerer theologiſchen Studien eine zu ſchwere An
forderung; aber das kann man billigerweiſe verlangen, daſs jeder
ſich bemühe wenigſtens nach und nach In den Sinn der heiligenebete einzudringen. Und dazu iſt die Praxis des Prudentius recht
geeignet und jedem anzurathen. Wenn wir manchmal ſo viel Zeit
und Mühe verwenden, 33  ber eine dunkle Stelle in einem n
Ooder neuern Claſſiker uns arhei zu verſchaffen, ſolltenwir nicht ebenſoviel nicht viel mehr Mühe darauf verwenden
jene erhabenen, vom eiligen ei inſpirierten oder von den Er⸗;
leuchteten Lehrern der Vorzeit verfaſsten und von der eiligen KircheIn ihre Tagzeiten aufgenommenen Gebete richtig zu verſtehen und
mit Verſtändnis zu verrichten? fürchte nicht der Uebertreibung
beſchuldigt zu werden, enn ich ehaupte, daſs 22 viele Diener des
Heiligthums gibt, die In große Verlegenheit gerathen würden, wenn
ſie aufgefordert würden, üher den Sinn einzelner Stellen, die im
täglichen Officium vorkommen und die ſie aher wohl hundert⸗ und
tauſendmal gebetet aben, Rechenſcha geben So erinnere ich
mich, daſs einmal ein ſonſt nicht unbegabter rieſter ſehr verlegen
war, als ern Mitbruder ihn fragte, was unter dem „absista Et
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VOSCOrdia“ Im Hymnus der Prim verſtehen ſei, und was n den
Worten: 55 08, lingua. 7 SellsUs. Vigor“ Im Hymnus der Terz
alles enthalten ſei Wie viele (ten In der Oſterzeit, Im Officium
der heiligen artyrer: „In Servis Suis COnsolabitur Deus“, ohne
ſich 1e ber den eigenartigen Sinn des „COnsolabitur“ klar ſein!

Doch ich will nicht weiter auf Einzelnheiten eingehen. Viel—
C veranlaſſen dieſe Zeilen einen ſchriftkundigen Mit
bruder In dieſen ETn von Zeit Zeit die eine oder
andere ſo

eL häufig vorkommenden aber auch häufig

oder miſsverſtandenen Stellen kurz 3 erklären.
Dadurch würde ganz er vielen ein dankenswerter Dienſt erwieſen
erden wir nicht einſt Im göttlichen Gerichte ſtrenge Rechenſchaft
abzulegen aben, nicht bloß für alle freiwilligen Zerſtreuungen beim
Breviergebete, ondern auch afür, daſs wir eS aus Trägheit oder
Gedankenloſigkeit unterlaſſen aben in den tiefen, geheimnisvollen
Sinn der durch den kirchlichen Gebrauch geheiligten Gebete ein⸗
zudringen! aher PSsallite sapienter! merika.

ige Ehe.) Philo, ern reicher UÜdiſcher aufmann,
heiratet eine reiche u  —841  din me Jahren verreist Phil
nach Amerika, ohne 1e von ſich bren zu laſſen Seine Frau,
die chon ahre hindurch vergebens auf ſeine Rückkehr ge be⸗
kehr ſich zum Katholicismu und will eine eue Ehe eingehen: ſie
erwirkt hiefür vom apoſtoliſchen Stuhle die dispensatio Ab inter-
pellatione coniugis infidelis Aber, welcher recken! Kurz nach
vorgenommener Trauung Imm l1b lötzlich zurü und will mit
ihr In rüherer Ehegemeinſchaft (ben. denn auch war ereits
vor einem ahr zum katholiſchen Glauben übergetreten, nachdem
fã die Nachricht von dem plötzlichen ode dieſer ſeiner Gattin
geleſen Guid 20 Casum?

Antwort Die nell eingegangene Ehe iſt zweifelsohne giltig,
11⁰ kann aher auf eine rühere Gattin keinen Anſpru me

erheben. Es OImm in gegenwärtigem Falle allerdings nicht das
ſogenannte privilegium Paulinum In Anwendung; denn die Drte
des poſte 81 infidelis 8cedit. 18Cedat, etzen voraus, daſs
der eine Theil ungläubig bleibt und entweder gar nicht oder nur
mit Gefahr für den anderen El die heliche emeinſchaft fort  2
etzen wolle Dieſe Bedingungen treffen aber hier nicht zu, da viel
mehr durch die erfolgte Quſe des 1⁰ und ſeiner Gattin der bloß
natürliche Ehecontrac zum Sacrament erhoben und omi ein matri-
monium ratuUm wurde. Die Ehe wiſchen beiden Convertiten kann
alſo nur mehr durch den apoſtoliſchen Stuhl aufgelöst werden. Nun
iſt aber In gegenwärtigem Falle die dispensatio ab interpellatione
Comiugis infidelis wirklich erfolgt, die getaufte ꝗ

üdin konnte aher
ohne Bedenken eine zweite iltige Ehe eingehen


